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Aufgrund des § 34 Ahs . 2 des Bun- desbaugesetzes (BBauG) i.d . F. der Bekannt
machung vom 18 . 8 . 1976 (EGBl. I s. 2257) geändert durch Gesetz vorn 6 . 7 .1979 
(EGSl . I s . 949) und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat 
Bayern i.d.F . der Bekanntmachung vom 31 . 5 .1978 (aVEl. S . 353) erläßt die 
Marktgemeinde Aindling folgende mit Schreiben des Landratsamtes Aichach-
Frieberg vom 2 .8 . 82 Nr. 40- 610-16/3 genehmigte Satzung über die 

Festse tzung von Grenzen für den i m Zusammennang bebauten 

Ort steil isi ngeröuorf nördlichen Onsra:.d . 

§ 1 

Die Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr . 795 . Gemarkung Pichl, liegt inner
halb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles. Die Grenze des Geltungs
bereiches der Satzung ist auf der beiliegenden Karte, Maßstab 1 :~ 
rot gekennzeichnet . Diese Karte ist Bestandteil der Satzung • 

§ 2 

Die Bebauung eines Grundstückes innerhalb des auf der Flurkarte darge
stellten Geltungsbereiches (§ 1) richte t sich vom Inkrafttreten dieser 
Satzung an nach § 34 Bundesbaugesetz (BBauG). 

§ 3 
An den in der beiliegenden Karte grün gekennzeichneten Flächen , müssen 
zum freien Gelände standortmäßige, heimische Gehölze gepflanzt werden. 

§ 4 
Vorstehende Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft • 
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Diese Satzung wurde vom Landratsamt Aichach-Friedberg gemäß 

§ 34 Abs. 2 Satz 3 BSauG i.V.m. § 4 der Zuständigkeitsver

ordnung zum Bundesbaugesetz und Städtebauförderungsgesetz 

-DelVB3auG/StBauFG- i.d.P. vom 4.7.1978 (GVBl s. 432) mit 

Bescheid vom 02.08.1982 Nr. 40 - 610-16/3 genehmigt. 

Landratsamt Aichach-Friedberg 

Aichach, 0108.1982 

I. A • 

S c h war ~ 
Oberreglerungsrat 

Die Genehmigung der" Satzung wurde am 1 6. Aug. 1982 bekanntge-

macht. Seit diesem Zeitpunkt wird die Satzung während der Dienst

stunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und wird auf Ver

langen über den Inhalt Auskunft erteilt. In der Bekanntmachung 

wurde darauf hingewiesen, bei welcher Stelle die Satzung einge

sehen werden kann. Die Satzung ist damit nach § 34 Abs. 2 Satz 5 

1.Vam. § 16 AbSa 2 Satz 2 und § 12 Satz 3 BBauG rechtsverbindlich. 

Gemeinde Markt Aindli ng 

Alndllng - 8. Sep. 1982 

1. Bürgermeister 
~ 


